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Aus den Verhandlungen des Bundesrates

(Vom 19. Juni 1920.)

Dem zum argentinischen Vizekonsul in St. Gallen ernannten
Herrn Professor Gustav Werder wird das Exequatur erteilt.

(Vom 24. Juni 1920.)

Dem zum Konsul von Paraguay in Lugano ernannten Herrn
Enrique Plate wird das Exequatur erteilt.

(Vom 26. Juni 1920.)

Dem zum bolivianischen Honorarkonsul in Zürich ernannten
Herrn Franz Seiler wird das Exequatur erteilt.

Herr Konsul Friedrich Albert Ernst Nippel, von Zürich und
Neuenburg, wird zum Berufskonsul ernannt und bis auf weiteres
mit der Leitung des schweizerischen Konsulates in Barcelona
betraut.

Von Herrn Redaktor Dr. Zahler in Bern, im Auftrage eines
Initiativkomitees, sind der Bundeskanzlei vor Ablauf der Refe-
rendumsfrist eine grössere Anzahl Unterschriftenbogen übergeben
worden, in denen das Begehren gestellt wird, es sei das Bundes-
gesetz betreffend die Arbeitszeit beim Betrieb der Eisenbahnen
und anderer Verkehrsanstalten der Volksabstimmung zu unter-
breiten. Nach den Angaben von Herrn Dr. Zahler enthalten die
Bogen 60,834 Unterschriften. Von verschiedenen Seiten sind noch
weitere Bogen mit insgesamt 754 Unterschriften eingegangen.
Es ist somit anzunehmen, dass das Referenduni zustande ge-
kommen ist.

Die Unterschriften werden in gewohnter Weise dem eidg.
statistischen Bureau überwiesen mit dem Auftrage, sie beförder-
lichst zu prüfen und über das Ergebnis dieser Prüfung dem
Bundesrate Bericht zu erstatten.
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